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Begründung der Dringlichkeit zur Vorlage 

Jahresabschluss 2020 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 

 

Ein Beschluss ist noch im Rahmen des aktuellen Sitzungslaufes nötig, weil der 

Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft im 

nachfolgenden Jahr vorzulegen ist (§ 21 EigVO NRW). Wird er später vorgelegt, so 

stehen alle Ausgaben unter den Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung, 

sodass nur Ausgaben getätigt werden dürfen, zu denen eine rechtliche Verpflichtung 

besteht. 

Aufgrund der verwaltungsinternen Abstimmungen war eine fristgerechte Einbringung 

der Vorlage in die politischen Gremien leider nicht möglich. 


